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Statine in Parodontologie
Die lokale Applikation von Statinen als 
Zusatz zur nichtchirurgischen Parodon
taltherapie führt zu signifikanten Ver
besserungen. Von PD Dr. Kristina Bertl, 
Malmö, und Kollegen.

SGIfocus Kongress
Im Mai endete in Bern das erste  
SGIcurriculum für orale Implantologie. 
Die SGI etablierte hier mit dem  
SGIfocus Kongress ein neues Format für 
tiefgreifende Diskussionen. 

Behandlungseinheit
Die Häubi eledent der Häubi AG aus  
Lyss steht für intuitive Bedienbarkeit,  
gelungene  Ergonomie und elegantes  
Design zugunsten entspannter Behand
lungen für Arzt und Patient. Seite 11 Seite 15

BERN – Die Kantone erhalten ein 
dauerhaftes Instrument, um eine 
Überversorgung im Gesundheits
wesen zu verhindern und so das 
Kostenwachstum zu dämpfen. Da
mit schafft der Bundesrat Planungs
sicherheit für alle Beteiligten. Er hat 
am 9. Mai die entsprechende Bot
schaft zuhanden des Parlaments ver
abschiedet.

Die Kantone sind heute bereits 
zuständig für die Zulassung der 
Ärzte zur Berufsausübung. Mit der 
Revision des Bundesgesetzes über 
die Krankenversicherung (KVG) 
sollen sie auch entscheiden können, 
wie viele ambulant tätige Ärzte zu
lasten der obligatorischen Kranken
pflegeversicherung (OKP) abrech
nen dürfen. Um eine Überversor
gung zu verhindern, können die 
Kantone neu selber für medizinische 
Fachbereiche und in bestimmten 
Regionen Höchstzahlen vorschrei
ben. Dabei müssen sie sich mit den 
anderen Kantonen absprechen so
wie die Leistungserbringer, die Ver
sicherer und die Versicherten an
hören. Wenn die Kosten in einem 
Fachgebiet überdurchschnittlich an
steigen, dürfen die Kantone zudem 
die Zulassung blockieren.

Klare Anforderungen  
für alle Ärzte

Um eine hohe Qualität sicherzu
stellen und zulasten der OKP ab

rechnen zu dürfen, sollen ambulant 
tätige Ärzte das Schweizerische Ge
sundheitssystem kennen. Neu sieht 
das revidierte KVG deshalb eine 
Prüfung vor. Von der Prüfungs
pflicht befreit ist, wer drei Jahre an 
einer schweizerischen Weiterbil
dungsstätte gearbeitet hat, zum Bei
spiel an einem Kantons oder Uni
versitätsspital.

Zwei Änderungen  
zur Vernehmlassungsvorlage

Nach der Vernehmlassung hat 
der Bundesrat zwei Änderungen 
vorgenommen. Erstens verzichtet er 
auf eine Wartefrist von zwei Jahren, 
bevor eine Zulassung erfolgen kann. 
Zweitens sind die Kantone zuständig 
dafür, die Zulassungsgesuche und 
die vom Bundesrat festgelegten 
Qualitätsanforderungen zu prüfen.

Die Revision des KVG ermög
licht eine dauerhafte Lösung für die 
Zulassung der Leistungserbringer 
im ambulanten Bereich und schafft 
damit Rechtssicherheit für alle Be
teiligten. Der Bundesrat erachtet die 
neue Regelung zudem als wichtigen 
Schritt hin zu einer einheitlichen  
Finanzierung von stationären und 
ambulanten Leistungen, wie sie der
zeit im Parlament diskutiert wird. 
Ziel des Bundesrats ist die rasche 
Weiterentwicklung eines neuen Fi
nanzierungsmodells. DT

Quelle: Bundesamt für Gesundheit

Überversorgung entgegenwirken 
Bundesrat verabschiedet Revision des KVG.

BERN (mhk) – Bereits zum vierten 
Mal fanden 2018 der SSOJahres
kongress und die DENTAL als Ge
meinschaftsveranstaltung statt und 
bot für Zahnärzte und ihre Teams 
so wie Zahntechniker einen kompak
ten Überblick über Neues aus Wis
senschaft und Dentalbranche.

Rekordbeteiligung  
bei neuer Anordnung

Der Organisator der DENTAL 
BERN, Ralph Nikolaiski, hatte ge
meinsam mit Nicolas Gehrig, Präsi
dent des Arbeitgeberverbandes der 
Schweizer Dentalbranche (ASD) und 
der Swiss Dental Events (SDE) und 
somit oberster Chef der DENTAL 
BERN, auf ein neues Messekonzept 
gesetzt. Die Neuanordnung der 
Messestände mit sehr viel schmale
ren Gängen brachte es mit sich, dass 
Besucher und Aussteller schneller in 
Kontakt kamen. 

«Dass man sich trifft und sich 
austauscht, ist ja ein wesentlicher 
Teil der DENTAL BERN. Das hat 
wunderbar funktioniert und das 
neue Konzept ist somit voll aufge
gangen», freute sich der zufriedene 
Ausstellungsmacher bei einem ers
ten Resümee gegenüber der Dental 
Tribune Schweiz.

Die Messe war seit Sommer 2017 
ausgebucht, es mussten sogar Zu
satzflächen für Modulstände ge
schaffen werden, um weiteren Aus
stelleranfragen gerecht werden zu 
können.

SSO-Kongress «Zahnmedizin: 
digitalisiert, globalisiert,  
Qualität garantiert?»

Der Jahreskongress der Schwei
zerischen Zahnärztegesellschaft fand 
in diesem Jahr praktisch «mitten
drin» statt. Die zehnköpfige Wissen
schaftliche Kongresskommission um 
Prof. Dr. Andreas Filippi wählte ein 
topaktuelles Thema zum Kongress
schwerpunkt: die Digitalisierung in 
der  Zahnmedizin.  Ausgewiesene 
Spezialisten der unterschiedlichsten 
Fachgebiete zeigten auf, dass die zu
nehmende digitale Vernetzung eine 
Unmenge an Möglichkeiten bietet, 
aber auch kritisch hinterfragt wer
den muss: Ein Plädoyer für «Die  
Digitale Welt der Zukunft» hielt  
Urs Schaeppi (CEO Swisscom) im 
Eröffnungsvortrag, während Rechts
anwalt Simon Gassmann «Juristi
sche Aspekte in der digitalen Zahn
arztpraxis» beleuchtete.

Save the dates
Die Termine für die DENTAL 

BERN in den Jahren 2020 (14. bis  
16. Mai), 2022 (9. bis 11. Juni) und 
2024 (6. bis 8. Juni) stehen bereits 
fest. Die Organisatoren der grössten 

dentalen Fachausstellung der Schweiz 
planen weit voraus und sind sich  
sicher: «Wer hingeht, weiss mehr!». DT

Einen umfangreichen Nachbericht 
finden Sie auf Seite 9.

Die Erfolgsgeschichte geht weiter:  
DENTAL BERN & SSO-Kongress 2018

Vom 31. Mai bis zum 2. Juni fand das bewährte Doppel  
auf dem Gelände der BERNEXPO an der Mingerstrasse statt.

+41 44 755 51 00
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Die Revision des KVG ermöglicht eine 
dauerhafte Lösung für die Zulassung der 

Leistungserbringer im ambulanten  
Bereich und schafft damit Rechts

sicherheit für alle Beteiligten.
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BERN – Zum Betreiben eines Volu
mentomografen ist seit Beginn  
des Jahres gemäss der Strahlen
schutzverordnung (StSV) eine 
«Ausbildung im Strahlenschutz zur 
Digitalen Volumentomographie/
Cone Beam Computed Tomogra
phy (DVT/CBCT)» erforderlich. 

Ein entsprechender Ausbil
dungsgang muss beim Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) nach stren
gen Regeln akkreditiert werden. 

Prof. Dr. Karl Dula hat für den 
DVTKurs der Schweizerischen 
Gesellschaft für dentomaxillofa
ziale Radiologie (SGDMFR) das 
Akkreditierungsgesuch gestellt und 
nun die Akkreditierung für die 
Fachgesellschaft vom BAG erhal
ten. Somit ist der DVTAusbil
dungskurs der SGDMFR seit Ja

nuar 2018 offiziell vom Bundesamt 
für Gesundheit anerkannt.

Der  DVTAusbildungskurs 
muss zwingend aus zwei Teilen be
stehen – einem zahnmedizinisch 
fachlichen und einem gerätespe
zifischtechnischen Teil, letzterer 
wird durch Hersteller und Vertrei
berfirmen bei der Geräteübergabe 
durchgeführt.

Wichtig: Alle Teilnehmer der 
bisherigen SGDMFRDVTKurse 
(2009 bis 2017) wurden vom BAG 
als DVTSachverständige aner
kannt! Die Namen wurden von
seiten der SGDMFR dem BAG  
gemeldet.

Weitere Informationen finden 
Sie unter www.sgdmfr.ch. DT

Quelle : SGDMFR

DVT – Ausbildung erforderlich
Strahlenschutzverordnung verlangt seit 2018  

Befähigungsnachweis zum Betreiben eines Volumentomografen.

OLTEN – 31 stimmberechtigte Mit
glieder nahmen Anfang Mai an  
der Generalversammlung 2018 des 
SVDA in Olten teil. Carina Dias ist 
während des Jahres von ihrem  
Amt zurückgetreten. Der Zentral
vorstand dankte ihr herzlich für  
ihren langjährigen Einsatz. 

Elsbeth Tobler und Tania Spörri 
stellten sich hiernach zur Wahl als 
CoPräsidentinnen für zwei Jahre 
und wurden einstimmig gewählt. 
Regula Indermaur, Ruth Moser und 
EvaMaria Bühler stellten sich zur 
Wiederwahl als Zentralvorstands
mitglieder und wurden ebenfalls 
einstimmig wiedergewählt. Nata
scha Eberle, Zentralvorstandsmit
glied, befindet sich bis zur GV 2019 
in einer laufenden Amtsperiode.

EvaMaria Bühler, Judith Seiler 
und Fiorenza Moresi vertreten den 
SVDA in der Schweizerischen Kom
mission für Berufsentwicklung und 
Qualität Dentalassistentin. Alle De
legierten sind von den Mitgliedern 
einstimmig bestätigt worden.

Weiter wurde entschieden, die 
Zusammenarbeit mit anderen Or
ganisationen zu stärken sowie das 
Bildungsangebot für Mitglieder wei
terhin vielfältig zu gestalten. 

Zudem wurde auf die erfolg
reich lancierte Website des SVDA 
hingewiesen. DT

Quelle: SVDA

Neues Co-Präsidium des SVDA einstimmig gewählt 
Elsbeth Tobler und Tania Spörri übernehmen die Leitung für zwei Jahre.

© Christo / Shutterstock.com
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MAASTRICHT – Die Krypto
währung Dentacoin wurde 
explizit für die Zahnmedi
zin entwickelt. Langfristig 
soll sie nicht nur den  
Zahlungsverkehr erleichtern, 
sondern auf globaler Ebene 
Zahnmediziner und Patienten zu
sammenführen.

Dentacoin (DCN) ist eine Kryp
towährung wie Bitcoin, die allerdings 
in keinem Konkurrenzverhältnis zu 
anderen digitalen Währungen steht. 
Sie richtet sich eigens an die Dental
branche. Basis der Währung ist die 
Ethereum Blockchain, eine Techno
logie, bei der Daten dezentral auf 
mehreren Computern gespeichert 
werden. Im Vergleich zur zentralen 
Datenspeicherung auf sogenannten 
«Serverfarmen», wie Google, Face
book & Co. es praktizieren, kann 
durch die Dezentralisierung der 
Schutz der Daten erhöht und der un
befugte Zugriff deutlich erschwert 
werden.

Doch welchen Mehrwert bietet 
die Kryptowährung für den Anwen
der – also Zahnärzte, Kliniken und 

Patienten? Dentacoin soll als 
Zahlungsmittel fungieren, 
das im Vergleich zum klassi
schen Zahlungsverkehr län
derübergreifende Transak

tionen vereinfacht. Zwischen
instanzen wie Banken fallen 

weg, wodurch Zahnärzte nicht nur 
Zeit, sondern auch Kosten sparen.

Hinter dem Konzept steckt ein 
niederländisches Unternehmen, das 
Dentacoin im Sommer vergangenen 
Jahres herausgegeben hat. Wie Grün
der Prof. Dr. Dimitar Dimitrakiev  
auf der Plattform Dentacoin.com  
erklärt, soll aber nicht nur der Zah
lungsverkehr vereinfacht werden. Die 
digitale Währung soll nachhaltig Ein
fluss auf die globale Mundgesundheit 
nehmen. Dieses Vorhaben soll einer
seits durch Senkung von Behand
lungskosten und andererseits durch 
Etablierung einer Community, die 
eine aufklärende Rolle einnehmen 
soll, erzielt werden.

Aktuell entspricht ein Euro  
1,358 DCN (Stand: 1. Juni 2018). DT

Quelle: ZWP online 
Bild: © Tashatuvango/Shutterstock.com

Dentacoin soll globale  
Mundgesundheit verbessern

Kryptowährung ist eigens für Dentalbranche entwickelt worden.

                                        
Editorische Notiz (Schreibweise männlich/weiblich)

Wir bitten um Verständnis, dass – aus Gründen der Lesbarkeit – auf eine durch
gängige Nennung der männlichen und weiblichen Bezeichnungen verzichtet wurde. 
Selbstverständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise auf Männer und Frauen.

Von links: Eva-Maria Bühler, Ruth Moser, Elsbeth Tobler, Tania Spörri, Natascha 
Eberle, Regula Indermaur.

BERN – Simon F. Gassmann, lic.iur. 
Rechtsanwalt LL.M. und Generalse
kretär der Schweizerischen Zahnärzte 
Gesellschaft SSO ersuchte die Redak
tion um folgendes Korrigendum:

Aus dem vom Amt für Wirt
schaft und Arbeit des Kantons Zürich 
herausgegebenen  Lohnbuch  2018,  
p. 513 ist zu entnehmen, dass die un
terste Lohnstufe bei CHF 3’700.00 
für eine Dentalassistentin im 1. Be
rufsjahr, Stufe I, beginnt. Im  
Text ist aber auch ganz klar festge
halten: «13. Monatslohn: Berufs
üblich, laut Arbeitsvertrag für Voll
zeitAngestellte in der Zahnarztpraxis 
(Ziff. 3.2). Zur Ermittlung des Jahres
lohns  muss  mit  13  multipliziert  
werden.» Dies entspricht den Richt
linien der Wirtschaftlichen Kom
mission der SSO und bedeutet,  

dass in der untersten Lohnstufe  
eine Dentalassistentin im 1. Berufs
jahr, Stufe I, auf einen Jahreslohn 
von CHF 48’100.00 kommt und  
einem tatsächlichen Monatslohn 
CHF 4’008.35 entspricht. 

Aus der zitierten Stelle des Lohn
buchs kann zudem entnommen 
werden, dass es je nach Ausbildungs
grad verschiedene Lohnstufen gibt 
(Stufen I–III) und dass die Berufs
erfahrung ein wichtiger Faktor bei 
der Entlohnung ist. Das Monats
einkommen einer Dentalassistentin 
bewegt sich gemäss den Angaben  
im Lohnbuch 2018 je nach Ausbil
dungsgrad und je nach Berufserfah
rung zwischen CHF 4’008.35 und 
CHF 5’579.15, d. h. im Durschnitt 
also deutlich über dem in der 
Schweiz diskutierten – und nota 

bene nicht verbindlichen – Mindest
lohn von CHF 4’000.00. DT

Anmerkungen zum Verdienst Schweizer DAs 
Korrigendum zum Beitrag «Schweizer Dentalassistenten verdienen unter Mindestlohn»  

der Dental Tribune Schweiz 4/2018.

Alle Löhne 
der Schweiz 
auf einen Blick2018

Lohnbuch Schweiz

© SVDA


